
BESCHLUSS DES RATES

vom 3. März 2005

über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka über die Rückübernahme von Personen mit

unbefugtem Aufenthalt

(2005/372/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 63 Nummer 3
Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2
Unterabsatz 1 Satz 2 und Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft mit der Demokratischen Sozialistischen
Republik Sri Lanka ein Abkommen über die Rücküber-
nahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt ausge-
handelt.

(2) Dieses Abkommen ist gemäß dem Beschluss vom
25. Dezember 2003 vorbehaltlich seines späteren
Abschlusses am 4. Juni 2004 im Namen der Europäi-
schen Gemeinschaft unterzeichnet worden.

(3) Dieses Abkommen sollte genehmigt werden.

(4) Mit dem Abkommen wird ein Gemischter Rücküber-
nahmeausschuss eingesetzt, der rechtswirksame
Beschlüsse zu bestimmten technischen Fragen fassen
kann. Daher sollten vereinfachte Verfahren für die
Festlegung des Standpunkts der Gemeinschaft in derar-
tigen Fällen vorgesehen werden.

(5) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands hat das Ver-
einigte Königreich mitgeteilt, dass es sich an der
Annahme und Anwendung dieses Beschlusses beteiligen
möchte.

(6) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands und
unbeschadet des Artikels 4 des genannten Protokolls
beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieses
Beschlusses, der für Irland nicht bindend oder anwendbar
ist.

(7) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an
der Annahme dieses Beschlusses, der für Dänemark nicht
bindend oder anwendbar ist —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka
über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem
Aufenthalt sowie die dazugehörigen Erklärungen werden im
Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 21 Absatz 2 des
Abkommens vorgesehene Notifikation vor.

Artikel 3

Die Kommission, unterstützt von Sachverständigen aus den
Mitgliedstaaten, vertritt die Gemeinschaft in dem mit
Artikel 17 des Abkommens eingesetzten Gemischten Rück-
übernahmeausschuss.
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Artikel 4

Der Standpunkt der Gemeinschaft im Gemischten Rücküber-
nahmeausschuss zur Annahme von dessen in Artikel 17
Absatz 5 des Abkommens vorgesehener Geschäftsordnung
wird von der Kommission nach Anhörung eines vom Rat
eingesetzten besonderen Ausschusses festlegt.

Der Standpunkt der Gemeinschaft zu allen übrigen Beschlüs-
sen des Gemischten Rückübernahmeausschusses wird auf
Vorschlag der Kommission vom Rat mit qualifizierter Mehr-
heit festgelegt.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 3. März 2005.

Im Namen des Rates
Der Präsident
F. BILTGEN
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